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Schon seit langem hat der Staat das Stiftungswesen für sich entdeckt. Auch für die Zukunft ist davon 

auszugehen, dass unabhängig von einer kontrovers geführten Diskussion um die verfassungsrechtliche 

Zulässigkeit von Stiftungen der öffentlichen Hand weiterhin solche Stiftungen errichtet werden. 

Alle diese Stiftungen sind in unterschiedlichen Bereichen, z. B. Kultur, Denkmalpflege, Wissenschaft, 

Bildung, Soziales, sowohl als Träger öffentlicher Einrichtungen als auch fördernd tätig. 

 

Die öffentliche Hand errichtet Stiftungen, um Gemeinwohlaufgaben in der Regel dauerhaft und unabhängig 

von der unmittelbaren Staatsverwaltung und ihren Haushalten zu erledigen und um zusätzliche Optionen, 

wie z. B.  private Zustiftungen, zu eröffnen. Die Aufgaben werden als Stiftungszwecke im Rahmen der 

Errichtung festgelegt. Die Erreichung sowohl des individuellen Stiftungszwecks wie auch des Ziels, das sich 

mit der Wahl der Stiftung als Instrument verbindet, kann nur verwirklicht werden, wenn sich dies auch in der 

Gestaltung der inneren Ordnung und finanziellen Ausstattung der Stiftung widerspiegelt. 

 

Die „Grundsätze guter Stiftungspraxis“, die die Gemeinschaft der Stiftungen im Bundesverband Deutscher 

Stiftungen einvernehmlich verabschiedet haben, gelten entsprechend für staatlich errichtete Stiftungen.  

 

Um die effektive Zielerreichung durch „gute Stiftungspraxis“ auch bei Stiftungen der öffentlichen Hand  zu 

unterstützen, hat der Arbeitskreis „Stiftungen der öffentlichen Hand“ des Bundesverbandes Deutscher 

Stiftungen am 23.04.2008 im Kloster Wennigsen folgende Empfehlungen verabschiedet: 

 

1. Der Stiftungszweck soll die Aufgaben der Stiftung klar definieren. Er ist die wesentliche Zielvorgabe 

für alle Entscheidungen und Tätigkeiten der Stiftungsorgane. 

2. Die Stiftung der öffentlichen Hand soll parteipolitisch unabhängig sein.  

3. Stiftungen der öffentlichen Hand sollten Geschäftsführung und Aufsichtsgremien klar trennen. Es 

sollte keine Doppelmitgliedschaft geben. Eine klare Abgrenzung der Befugnisse der Organe ist 

bereits in der Satzung vorzusehen. 

4. Die Berufungen in das Aufsichtsgremium sollten einem klaren Anforderungsprofil entsprechen, das 

die notwendige Sachkunde, Erfahrung, Unabhängigkeit und das notwendige Zeitbudget für die 

Tätigkeit sicherstellt. Die Berufungen sollen auch für den Fall der Stellvertretung ad personam 

erfolgen. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten sollten Personen, die die Rechtsaufsicht führen 

oder  über die Bewilligung von Haushaltsmitteln für die Stiftung entscheiden, nicht zugleich Mitglied 

im Aufsichtsgremium sein. 

5. Die Kernaufgaben des Aufsichtsgremiums sind Berufung und Beaufsichtigung der Geschäftsführung, 

Verabschiedung des Wirtschaftsplans, Richtlinien für die Geschäftsführung, Entscheidungen mit 

größerer finanzieller Tragweite sowie Beschlüsse zur strategischen Ausrichtung der Stiftung. Diese 

Aufgaben sollten in der Satzung abschließend definiert werden. 

6. Der Geschäftsführung ist die eigenverantwortliche Führung der Geschäfte zu übertragen. Die 

Bestellung sollte auf Zeit erfolgen, wobei die Vergütung der Befristung Rechnung tragen soll. 

7. Zur Sicherung der Nachhaltigkeit und der ausreichenden Unabhängigkeit der Stiftungstätigkeit von 

aktuellen Entwicklungen der öffentlichen Haushalte sollte die Stiftung mit einem Vermögen 

ausgestattet werden, dessen Erträge eine dauerhafte Zweckerfüllung ermöglichen. Wenn dies bei 

Errichtung nicht sogleich möglich ist, sollte der Stiftung eine langfristige Finanzzusage gegeben 

sowie die Möglichkeit zum Aufbau eines eigenen Kapitalstocks (z. B. durch Zustiftungen) eröffnet 

werden. 

8. Eine besonders wichtige Aufgabe ist die Erhaltung des Stiftungsvermögens. Dafür sollte ein 

Beratungsgremium mit besonderer Sachkunde eingerichtet werden. 

9. Die Entlastung der Geschäftsführung erfolgt jährlich durch das Aufsichtsgremium. 

10. Es soll ein jährlicher Rechenschaftsbericht erstellt werden, der von einer staatlichen Prüfbehörde 

oder einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert und anschließend veröffentlicht wird. 

Empfehlungen für die Errichtung und Verwaltung 

von Stiftungen der öffentlichen Hand 


